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06.11.2025 3 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe 
und den Katastrophenschutz
(Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -)
§ 3
Aufgaben der Gemeinden im Brandschutz und in der allgemeinen Hilfe
(1) Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz 
und in der allgemeinen Hilfe (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 2 Abs. 1 Nr. 1)
1.eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen 
und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen 
auszustatten

§ 2
Aufgabenträger
(2) Die Gemeinden und Landkreise erfüllen ihre Aufgaben als 
Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

06.11.2025 4 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Urbane Sicherheit.

1. Risikoklassifizierung

06.11.2025 406.11.2025 4 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feuerwehrverordnung RLP

§ 3
Einrichtungen und Ausstattung mit Fahrzeugen und 
Sonderausrüstungen
(2) Fahrzeuge und Sonderausrüstungen sind den örtlichen 
Erfordernissen entsprechend vorzuhalten. Diese werden 
nach Risikoklassen ermittelt.
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06.11.2025 5 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Risikoklassen
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06.11.2025 7 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Gefahren und Risiken Feststellungen
Bedrohungen von und für offene Gewässer

-> Die vorliegenden Hochwasser- und 
Starkregenvorsorgekonzepte beschreiben nur einseitig 
bauliche und technische Vorkehrungen.
-> es fehlt in der Regel ein Managementteil.

Erhöhter Schutzbedarf besteht für die Alten- und 
Pflegeeinrichtungen sowie die Fachklinik Eußerthal



Szenarien, auf die sich die Verbandsgemeinde 
insbesondere vorbereiten sollte:
Hochwasser, Heftige Unwetter und Starkregenereignisse, 
Blackout, Wald- und Vegetationsbrände, Brand im Alten-
und Pflegeheim, Brand in landwirtschaftl. Anwesen, Brand 
in Gewerbebereich, Brand im Tunnel



Bauliche und verkehrstechnische Entwicklungen bringen 
neue Gefährdungen
> Höheres Risiko und größere Herausforderungen bei PV-
Anlagen, Windrädern, E-Mobilität



06.11.2025 8 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Urbane Sicherheit.

2. Abdeckungsbereiche

06.11.2025 806.11.2025 8 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feuerwehrverordnung RLP

§ 1
Aufstellung der Gemeindefeuerwehr
(1) Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der 
Regel zu jeder Zeit und an jedem an einer öffentlichen Straße 
gelegenen Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von 
zehn Minuten nach der Alarmierung (Einsatzgrundzeit) 
wirksame Hilfe einleiten kann.
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06.11.2025 9 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Ausgehend von einer durchschnittlichen 
Ausrückezeit von 3 Minuten und einer Fahrtzeit 
von 7 Minuten (Einheit Annweiler) sowie einer 
Ausrückezeit von 5 Minuten und einer Fahrtzeit 
von 5 Minuten (=Eintreffzeit 10 Minuten) für 
alle anderen Ortswehren können alle Einheiten 
ihr Zuständigkeitsgebiet zum Großteil abdecken. 
Lücken gibt es im nordwestlichen Bereich 
insbesondere in der Technischen Hilfe.



06.11.2025 10 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Ausgehend von einer durchschnittlichen 
Ausrückezeit von 3 Minuten und einer Fahrtzeit 
von 7 Minuten (=Einsatzgrundzeit 10 Minuten) 
können von der Einheit Annweiler nur sehr 
begrenzte Bereiche abgedeckt werden. In der 
Einsatzgrundzeit von 15 Minuten kann vom 
Standort nicht das komplette VG-Gebiet 
abgedeckt werden



Handlungsmaßnahmen
Stützpunkte sind in Ramberg und 
Gossersweiler-Stein notwendig um das VG-
Gebiet abdecken zu können. Diese müssen mit 
den erforderlichen Fahrzeugen gem. FwVo
ausgestattet werden  


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06.11.2025 11 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Urbane Sicherheit.

2. Feuerwehrhäuser

06.11.2025 1106.11.2025 11 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

LBKG RLP

§ 3
Aufgaben der Gemeinden im Brandschutz und in 
der allgemeinen Hilfe
(1) Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Brandschutz und in der allgemeinen 
Hilfe (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 2 Abs. 1 Nr. 1)
1. eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende 
Feuerwehr aufzustellen und mit den 
erforderlichen baulichen Anlagen und 
Einrichtungen auszustatten.

06.11.2025 12 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Die Feuerwehrhäuser sind in einem 
unterschiedlichen Zustand. Einige der Häuser 
sind für einen ordentlichen Feuerwehrbetrieb 
nicht mehr geeignet. In zwei Feuerwehrhäusern 
besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Zeitnahe 
Handlungsmaßnahmen sind erforderlich.



Erforderliche Kommunikationseinrichtungen 
fehlen zum Großteil



Handlungsmaßnahmen
Der Neubau von mindestens zwei 
Feuerwehrhäusern(Gossersweiler-Stein, 
Rinnthal) sowie die Erweiterung zweier 
Feuerwehrhäuser (Waldrohrbach zur 
Entlastung der Unfallgefahr, Dernbach zur 
Unterbringung eines LF 10) wird empfohlen



Die Ausstattung der Feuerwehrhäuser mit 
ausfallsicheren Telefon und 
Internetverbindungen wird als dringend 
erforderlich angesehen-


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06.11.2025 13 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Rinnthal:

Gebäude stößt an die 
Kapazitätsgrenzen. Tor- und 
Hallengröße erlauben nicht die 
Unterbringung eines größeren 
Löschfahrzeuges. Der bauliche 
Zustand ist unzureichend 

Neubau empfohlen

Gossersweiler-Stein:

Gebäude für Feuerwehrbetrieb 
nicht mehr geeignet. Erhöhte 
Unfallgefahr, Unterbringung 
größerer Löschfahrzeuge nicht 
möglich. Der bauliche Zustand 
ist unzureichend

 Neubau empfohlen 
 Auslegung als Stützpunkt u. 

Lager für größere 
Schadenslagen

 Ggf. interkommunales 
Dienstleistungszentrum in 
Betracht ziehen -

Dernbach:

Gebäude für Feuerwehrbetrieb 
nicht mehr geeignet. Erhöhte 
Unfallgefahr, Unterbringung 
größerer Löschfahrzeuge nicht 
möglich.

Erweiterung oder Neubau 
empfohlen

Waldrohrbach (als Löschgruppe 
der Fw.- Gossersweiler):

Gebäude für Feuerwehrbetrieb 
nicht mehr geeignet. Erhöhte 
Unfallgefahr (zu eng)

Erweiterung empfohlen

Feuerwehrhäuser

06.11.2025 14 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Urbane Sicherheit.

3. Personal

06.11.2025 1406.11.2025 14 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.
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06.11.2025 15 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.
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TSF-W
KLF

1523
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LF 8/6
MZF
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Silz

Feststellungen
Die Gesamtpersonalstärke in den Ortswehren 
ist nicht immer ausreichend. Die gesetzlich 
geforderte Mindeststärke wird in 5 Ortswehren 
nicht erfüllt (Waldrohrbach, Waldhambach, 
Dernbach,Eußerthal, Völkersweiler). 



Handlungsmaßnahmen
Verstärkte Nachwuchswerbung dringend 
empfohlen! Ggf. Verpflichtungen vornehmen



06.11.2025 16 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Personal
Altersstruktur

Gesamt60 bis 65 Jahre50 bis 59 Jahre40 bis 49 Jahre30 bis 39JahreBis 29 JahreEinheit
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390249966182201031624Annweiler

41053511101421515Albersweiler

35011514416Dernbach

420216212571Eußerthal

42042616182714
Gossersweiler-Stein

39232381217126Ramberg

3914223812724Rinnthal

310102832511512Silz/Münchweiler

341215211257Völkersweiler

4003142231423Waldhambach

4602111215121Waldrohrbach

4103322971826Wernersberg

35931400170760086122410112075GESAMT

Feststellungen
Die Wehr verfügt über eine gesunde 
Altersstruktur


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06.11.2025 17 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Personal
Atemschutztauglichkeit

FM
 im

 A
lte

r z
w

. 2
0 

u.
 4

9 
Ja

hr
en

D
iff

er
en

z

At
em

sc
hu

tz
-t

au
gl

ic
hk

ei
t 

G
 2

6 
(M

in
d.

-S
ol

l)

M
in

de
st

ei
ns

at
zs

tä
rk

e 
(S

O
LL

)

D
av

on
 w

ei
bl

ic
h

At
em

sc
hu

tz
ta

ug
lic

hk
ei

t 
ge

m
. G

26
 (I

st
)

D
av

. w
ei

bl
ic

h

Al
s 

AG
T 

au
sg

eb
ild

et

D
av

on
 w

ei
bl

ic
h

Ei
ns

at
zp

er
so

na
l

Personalstärke

353373402460Annweiler
12-11218111114535Albersweiler
4-912180304115Dernbach
9-21218010010216Eußerthal
7-812180418426Gossersweiler-

Stein
6-2124180306323Ramberg
4-712180505422Rinnthal
7-6121806071028Silz/Münchweiler
5-812180415315Völkersweiler
4-712180505314Waldhambach
0-1212180000111Waldrohrbach
711218113113332Wernersberg

96-73132180596711263336GESAMT

Feststellungen
In 8 von 13 Ortswehren stehen zu wenige 
einsatzfähige Atemschutzgeräteträger zur 
Verfügung. Es sind zu wenige Einsatzkräfte als 
AGT ausgebildet. Potential wäre hierfür da



Handlungsmaßnahmen
Mehr AGT ausbilden

Für Fitness der AGT sorgen

Anreiz für AGT-Träger 

06.11.2025 18 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.
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Silz

Feststellungen
Eine ausreichende Tagesalarmverfügbarkeit ist 
nicht in allen Ortsgemeinden sichergestellt. 



Handlungsmaßnahmen
Entsprechende Kompensationsmaßnahmen 
durch die Bildung von 
Ausrückegemeinschaften und die Änderung 
der AAO wurde bereits durch die Wehrleitung 
in die Wege geleitet (Parallelalarmierung)


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06.11.2025 19 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Grundsätzlich stehen zu wenige qualifizierte 
Führungskräfte in der Feuerwehr Annweiler zur 
Verfügung. 



Handlungsmaßnahmen
Mehr Führungskräfte ausbilden

Personal

Qualifikationen

GesamtWernersber
g

Waldrohr
bach

Waldhamb
ach

Völkerswe
iler

Silz/Münch
-weiler

RinnthalRambergGosserswe
iler-Stein

Eußertha
l

DernbachAlbersweilerAnnweiler

SollIstSollIstSollIstSollIstSollIstSollIstSollIstSollIstSollIstSollIstSollIstSollIstSollIstQualifikation
3142732271127142715362836223623452627162715453599Personalstärke

Führungsausbildung
3211Leiter einer Feuerwehr

Wehrführer
01310000031310028Verbandsführer

181000000010000Einführung in die Stabsarbeit
182000000100010Unterstützungstätigkeiten für die

Einsatzleitung
00Technische Einsatzleitung
06000000111003Einsatzleitung der Gemeinde
01731303030303231323130357Zugführer (Teil 1 + 2)
0555323246536465439516Gruppenführer (Teil 1 + 2)

Grundausbildung
085162205947141430Truppführer
09485599211692723Truppmann
017118477111114141272354Atemschutzgeräteträger
00
00Zusatzausbildung Fahrzeuge
0150153478111414572152Maschinist Löschfahrzeuge
0191000010100017Maschinist Kraftfahrdrehleiter,

06.11.2025 20 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Urbane Sicherheit.

4. Strategisches Konzept

06.11.2025 2006.11.2025 20 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Herausforderung Gefahren und Risiken
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06.11.2025 21 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Bei Bränden insbesondere in den 
Tunnelanlagen, bei Vegetationsbränden, 
Bränden in landwirtschaftlichen Betrieben und 
in Bereichen mit unzureichender 
Löschwasserversorgung sind leistungsfähige 
und großvolumige Fahrzeuge erforderlich



Herausforderung Gefahren und Risiken: Vegetationsbrände, Brände in Tunnelanlagen

Handlungsmaßnahmen
Zusätzlich TLF 3000 in Albersweiler und 
Gossersweiler Stein stationieren



Einsatzabschnittsführungen etablieren 
(stationär und MTW-Fü)



Besondere Alarm- und Einsatzpläne erstellen

Kommunales Krisenmanagement etablieren

06.11.2025 22 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Hanglagen erschweren bei Vegetationsbränden 
den Aufbau einer ausreichenden 
Löschwasserversorgung. Die Zugänglichkeit zu 
bestimmten Gebieten ist nicht immer 
sichergestellt



Eine zeitnahe Intervention, auch bei 
Rettungsmaßnahmen ist häufig kaum möglich.

Herausforderung Gefahren und Risiken: Vegetationsbrände, Rettungsmaßnahmen

Handlungsmaßnahmen
ATV/UTV beschaffen

Besondere Alarm- und Einsatzpläne erstellen

Kommunales Krisenmanagement etablieren
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06.11.2025 23 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Zukunftskonzept: Abschnittbildung
Abschnitt „Nord“
4 Ortswehren, 
• 2 HLF
• TLF 3000
• LF KatS
• 2 TSF-W
• MZF 3
• MTF Fü

Abschnitt „Mitte“
4 Ortswehren, 
• 2 HLF
• DLK 23/12
• TLF 4000
• 2 TSF-W
• MZF 3
• GW-G
• (RW)
• ELW 1

Abschnitt „Süd“
5 Ortswehren, 
• 1 LF 10 TH
• TLF 3000
• MZF 3
• 2 TSF-W
• MTF Fü

Handlungsmaßnahmen
Einsatz- und Führungsabschnitte bilden

06.11.2025 24 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Bei Ereignissen in Tunnelanlagen sind 
besondere Vorgehensweisen, Löschtechniken 
und Ausstattungen erforderlich



Handlungsmaßnahmen
Alarm- und Einsatzplan Tunnel durch externe 
Sachverständige erstellen lassen



Turbolöscher BASF und LUV WF Daimler Wörth 
in AAO aufnehmen



Zusätzliche Ausstattungen (ggf. Magirus Air) 
beschaffen (In Kooperation mit der VG Bad 
Bergzabern)



Kommunales Krisenmanagement etablieren

Herausforderung Gefahren und Risiken: Tunnelanlagen
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06.11.2025 25 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Bei Bränden in der Fachklinik ist eine schnelle 
Intervention durch die Feuerwehr nicht 
sichergestellt



Handlungsmaßnahmen
Klinik verpflichten, rund um die Uhr 
ausreichend Brandschutzhelfer bereit zu 
stellen. Ggf. in Kooperation Personal ausbilden



Einheit Eußerthal mit leistungsfähigem HLF 10 
ausstatten (derzeit TSF-W)



Kommunales Krisenmanagement etablieren

Herausforderung Gefahren und Risiken: Fachklinik Eußerthal

06.11.2025 26 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Feststellungen
Starkregen- und Hochwasserereignisse stellen 
die VG vor besondere Herausforderungen. Ggf. 
sind zahlreiche Personen betroffen und müssen 
notuntergebracht werden



Herausforderung Gefahren und Risiken: Starkregen- und Hochwasserereignisse

Handlungsmaßnahmen
Logistikkonzept erstellen und 
Hochwasserstützpunkte einrichten



Besondere Alarm- und Einsatzpläne 
(Hochwasser- und Starkregenereignisse, 
Warnung und Information der Bevölkerung, 
Evakuierung und Notunterbringung) erstellen



Kommunales Krisenmanagement etablieren

Frühwarnsysteme einrichten (2 Pegelmesser 
bereits vorhanden)


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Feststellungen
In beiden Gemeindeteilen sind im Falle von 
Überflutungen eine größere Anzahl von 
Menschen betroffen. Sie müssen entsprechend 
untergebracht und versorgt werden.



Handlungsmaßnahmen
Die VG und die Feuerwehr müssen in der Lage 
sein, frühzeitig Schutzmaßnahmen einleiten zu 
können, die Bevölkerung zu warnen, im 
Bedarfsfall zu evakuieren, unterzubringen und 
zu versorgen. Die betroffenen Standorte 
sollten daher mit den erforderlichen 
Materialien zur Sicherstellung eines zeitnahen 
Einsatzes ausgestattet werden 
(Hochwasserkomponenten, Logistikfahrzeuge, 
Boote, Leuchttürme etc.).



Herausforderung Gefahren und Risiken: Hochwasser

Frühzeitige Warnung der Bevölkerung

Einleitung geeigneter Schutzmaßnahmen
(Material, Boote -> Logistikaufwand)

Einrichtung von notstromversorgten, 
ausreichend dimensionierten Anlauf-stellen 
und Unterbringungsorte für die Bevölkerung
(Infopunkte, Wärmeinseln, Hallen)

Bereitstellung ausreichender Kapazitäten 
für die Evakuierung von Bereichen

Örtliche Koordinierung der Ressourcen 
durch geeignete Führungsmittel

06.11.2025 28 Urbane Sicherheit.
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Urbane Sicherheit.

6. Strategisches Konzept

06.11.2025 2806.11.2025 28 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Herausforderung Personaleinsatz
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FZP

HLF 10
HLF 10
DLK
TLF 4000
MZF 3
GW-G1
VRW
ELW 1

60

FZP

TSF-W
MZF 2
MTF

28

Ramberg:

Albersweiler:

Annweiler:

FZP00

TLF 16
TSF-W
MTF

23

FZP

TLF 16
MZF2
MTF

35

Rinnthal:

Wernersberg:

FZP

LF 8/6
MZF 2

22

Silz

Feststellungen
Derzeit wird ein Großteil der Aufgaben von der 
Einheit Annweiler abgedeckt. Dieser Umstand 
führt zur Überlastung der Einheit. Die 
Leistungsfähigkeit der Wehr ist dadurch vor 
allem größeren und länger anhaltenden Lagen 
deutlich eingeschränkt.



Handlungsmaßnahmen
Das bisherige Stützpunktkonzept sollte daher 
grundsätzlich überdacht und den aktuellen 
örtlichen Gefahren und Risiken angepasst 
sowie die Aufgaben neu verteilt werden. 



Brandbekämpfung
Techn. Hilfe
Umweltschutz
Logistik
Wasserförderung
Einsatzleitung

Brandbekämpfung
Führungsstaffel

Brandbekämpfung
Logistik

Brandbekämpfung
Logistik

FZP

TSF-W
MZF 1
MTF

32

Brandbekämpfung
Höhenrettung

Brandbekämpfung
Logistik
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neuFZP

HLF 20HLF 10
DLK
TLF 4000
MZF 3
(RW)
GW-G1
VRW
ELW 1

60

Ramberg:

Dernbach

Albersweiler:

Annweiler:

neuFZP00

HLF 10
TLF 3000 Tr
MTF

TLF 16
TSF-W
MTF

23

neuFZP

LF 10TSF-W15

neuFZP

HLF 10
LF KatS

TLF 16
MZF2
MTF

35

Eußerthal:

Rinnthal:

Gossersweiler-Stein:

neuFZP

TH-
Komp.

TSF-W
MTF

18

neuFZP

HLF 10
MZF 2

LF 8/6
MZF 2

22

neuFZP

HLf 10
TLF 3000 Tr
MTF Fü

LF 8/6
MZF

26

Brandbekämpfung
Techn. Hilfeleistung
Wasserversorgung
Vegetationsbrand
Einsatzabschnittsleitung

Brandbekämpfung
Techn. Hilfeleistung
Wasserversorgung
Hochwasserschutz
First Responder

Brandbekämpfung
Techn. Hilfe
Umweltschutz
Logistik
Wasserförderung
Hochwasserschutz
First Responder
Einsatzleitung

Brandbekämpfung
Techn. Hilfe
Tunnelbrandbek.
Logistik
Hochwasserschutz
Wasserförderung

Brandbekämpfung
Techn. Hilfe
Vegetationsbrand
First Responder

Wernersberg:

FZP

TSF-W
MZF 1
MTF

32

Brandbekämpfung
Techn. Hilfleistung
Höhenrettung

Brandbekämpfung
Techn. Hilfleistung
Vegetationsbrand
Einsatzabschnittleit.

FZP

TSF-W
MZF 2
MTF

28

Silz

Brandbekämpfung
Vegetationsbrand
Hochwasserschutz
Logistik

neuFZP

TSF-W

Völkersweiler

Brandbekämpfung
First Responder



06.11.2025

16

06.11.2025 31 Urbane Sicherheit.

SOS – Die Notfall- und Krisenmanager.

Urbane Sicherheit.

7. Fahrzeuge & Geräte

06.11.2025 3106.11.2025 31 Urbane Sicherheit.
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Feuerwehrverordnung RLP

§ 3
Einrichtungen und Ausstattung mit Fahrzeugen und Sonderausrüstungen
(2) Fahrzeuge und Sonderausrüstungen sind den örtlichen Erfordernissen entsprechend 
vorzuhalten….

(3) Als Mindestbedarf müssen in der Regel innerhalb der Einsatzgrundzeit von zehn Minuten 
die in der Anlage 2 aufgeführten Fahrzeuge und Sonderausrüstungen der Stufe 1, innerhalb 
von 15 Minuten die in der Anlage 2 aufgeführten Fahrzeuge und Sonderausrüstungen der 
Stufe 2 und innerhalb von 25 Minuten die in der Anlage 2 aufgeführten Fahrzeuge und 
Sonderausrüstungen der Stufe 3 eingesetzt werden können.
(4) Den Mindestbedarf der Stufe 1 soll jede Gemeinde selbst in vollem Umfang bereithalten, 
der Mindestbedarf der Stufen 2 und 3 kann auch im Rahmen der gegenseitigen Hilfe durch 
andere Gemeinden bereitgehalten werden. Jede Gemeinde muß mindestens einen 
Einsatzleitwagen 1, ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 10 und ein 
Mehrzwecktransportfahrzeug 2 bereithalten. Städte mit Berufsfeuerwehren sollen 
mindestens die für die Risikoklasse 5 erforderlichen Fahrzeuge und Sonderausrüstungen 
bereithalten.
(5) Für Gefahrenlagen besonderer Art sind weitere notwendige Geräte und Materialien 
bereitzuhalten, die nicht zur Normausstattung oder sonstigen anerkannten Ausstattung der 
Fahrzeuge gehören oder auf diesen nicht ständig in ausreichender Menge mitgeführt werden
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Feststellungen
Die Ortswehren verfügen zum Großteil über die 
erforderlichen Fahrzeuge gem. FwVO, Regelausstattung I



Der Fahrzeugzustand und das Alter sind unterschiedlich

Es ist eine Optimierung des Fahrzeugparks nach dem Aspekt 
„Gefährdungspotential“ erforderlich



Es ist eine neue Verteilung der Fahrzeuge erforderlich

Handlungsmaßnahmen
Umverteilung

TLF 3000 Tr für die Standorte Gossersweiler Stein und 
Albersweiler beschaffen



Größere Logistikfahrzeuge für Albersweiler und Silz 
beschaffen (MZF 3 oder WLF mit AB)



Einsatzabschnittsführungsfahrzeuge (MTF-Fü) für  
Gossersweiler Stein und Eußerthal (bereits vorhanden) 
beschaffen



Hochwasserkomponente beschaffen

Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen sollten umgehend 
eingeleitet werden



06.11.2025 34 Urbane Sicherheit.
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BemerkungErsatzAlterBaujahrFahrzeugStandortJahr

Bereits beauftragtRWAnnweiler2025

Bereits beauftragtDLAK 23/12DLAK 23/12Annweiler2025

Bereits beauftragtHLF 10Rinnthal2025

Bereits beauftragtTSF-WWernersberg2025

ELW 1Annweiler2026

LF 10 THGossersweiler-Stein2026

MTFSilz2027

MTFRamberg2027

HLF 10Eußerthal2027

MZF 3Albersweiler2027

MZF 2Silz2028

HLF 10Ramberg2028

TLF 3000Albersweiler2028

TLF 3000Gossersweiler-Stein2029

TLF 4000Annweiler2029

MTF-FüGossersweiler-Stein2030

TSF-WWaldhambach2031

Beschaffungs- u. Umsetzungskonzept
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Handlungsmaßnahmen
Der Aufbau eines professionellen, kommunalen 
Krisenmanagementsystems wird als dringend erforderlich angesehen 
(aufgrund Gefährdungspotential und gesetzlicher Verpflichtung)



Rufbereitschaft und Alarmierungssystem einführen

Generalisiertes Krisenmanagement-Handbuch und szenariobasierte
Handlungsanweisungen erstellen und einführen



Verwaltungspersonal schulen und regelmäßig trainieren

Ausweichstandort planen

Notunterkünfte  planen

Konzept zur Warnung und Information der Bevölkerung erstellen

Kommunales Krisenmanagement

Feststellungen
Unterschiedliche Ereignisse erfordern dringend die Vorhaltung 
eines Kommunalen Krisenmanagements (Verwaltungsstab). Dieses 
ist momentan noch nicht vorhanden.


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Ihre Fragen
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140 250

70

HQ 100


